
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-01260
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Kommunalwahl 2016; Mandate in den Stadtbezirken
Organisationseinheit:
Dezernat II 
0120 Stadtentwicklung und Statistik (Wahlen)

Datum:
30.11.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 15.12.2015 N
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 113 Hondelage (zur Kenntnis) 06.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

07.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis) 07.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis) 07.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 114 Volkmarode (zur Kenntnis) 11.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

12.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel (zur 
Kenntnis)

12.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Kenntnis) 12.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (zur Kenntnis) 12.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode 
(zur Kenntnis)

12.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

13.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (zur 
Kenntnis)

13.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis) 13.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur 
Kenntnis)

13.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rüningen (zur Kenntnis) 14.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (zur 
Kenntnis)

14.01.2016 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 332 Schunteraue (zur Kenntnis) 14.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (zur Kenntnis) 14.01.2016 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien (zur 
Kenntnis)

14.01.2016 Ö

Sachverhalt:
Bei der Kommunalwahl am 11. September 2016 ist gem. § 90 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für jeden Stadtbezirk ein neuer Stadtbezirksrat 
zu bilden. Die Mitglieder des Stadtbezirksrates werden von den Wahlberechtigten des Stadt-
bezirkes zugleich mit den Ratsfrauen und Ratsherren nach den maßgebenden Vorschriften 
des NKomVG und des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) gewählt.

Der Stadtbezirksrat hat dabei halb so viele Mitglieder, wie eine Gemeinde mit der Einwoh-
nerzahl des Stadtbezirks Ratsfrauen oder Ratsherren hätte (§ 91 Abs. 1 i. V. m. § 46 Abs. 1 
NKomVG). Maßgebend für die Festlegung ist die Einwohnerzahl, die im Rahmen der 
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eigenen Bevölkerungsfortschreibung für einen mindestens 12 Monate und höchstens 18 
Monate vor dem Wahltag liegenden Stichtag ermittelt worden ist. Im Rahmen einer 
Melderegisterauswertung sind die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. März 2015 ermittelt 
worden. Dieser Stichtag gilt landesweit für die Festlegungen der Mandatszahlen in den 
Vertretungen. Danach ergeben sich die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen 
Mandate der Stadtbezirksräte in der kommenden Ratsperiode.

Stadtbezirk (SBZ)
SBZ-
Nr.

Einwohner 
1)

-eigene
Fort-

schreibung-

ab 
1.11.2016 
Sitze im 

Bezirksrat

Vergleich 
lfd. Rats-
periode

Max.
Bewerb-
ungen
je Liste
KW16

Wabe-Schunter-Beberbach 112 19.682 17 17 22
Hondelage 113 3.698 7 7 12
Volkmarode 114 7.170 11 9 16
Östliches Ringgebiet 120 26.593 19 19 24
Innenstadt 131 14.236 15 15 20
Viewegsgarten-Bebelhof 132 13.017 15 15 20
Stöckheim-Leiferde 211 8.267 11 11 16
Heidberg-Melverode 212 11.325 15 15 20
Südstadt-Rautheim-Mascherode 213 13.220 15 15 20
Weststadt 221 23.502 17 17 22
Timmerlah-Geitelde-Stiddien 222 3.661 7 7 12
Broitzem 223 5.975 9 9 14
Rüningen 224 2.879 7 7 12
Westliches Ringgebiet 310 34.563 19 19 24
Lehndorf-Watenbüttel 321 21.573 17 17 22
Veltenhof-Rühme 322 5.903 9 9 14
Wenden-Thune-Harxbüttel 323 6.323 9 9 14
Nordstadt 331 22.027 17 17 22
Schunteraue 332 6.078 9 9 14
      

Summe  249.692 245 243 340
1) Hauptwohnung; Sichtag: 31.3.2015

Abweichungen in der Anzahl der Sitze im Vergleich zur laufenden Ratsperiode wird es mit 
Ausnahme im Stadtbezirksrat 114 Volkmarode nicht geben. Der Stadtbezirk Volkmarode 
zählt zwischenzeitlich mehr als 7.000 Einwohner. Die dortige Mandatszahl erhöht sich 
deshalb um zwei Sitze von 9 auf 11 Sitze. Insgesamt werden in den 19 Stadtbezirksräten 
künftig 245 Sitze zu besetzen sein.

Unter Berücksichtigung der Anzahl der Sitze werden die Wahlgebiete in den Stadtbezirken 
jeweils nur einen Wahlbereich bilden. In jedem Stadtbezirk wird es somit nur einen Stimm-
zettel für die Stadtbezirksratswahl geben.

In der Tabelle ist nachrichtlich die jeweils maximale Anzahl von Bewerberinnen und Bewer-
bern auf den Listen der Parteien und Wählergruppen zur Wahl am 11. September 
angegeben.

Ruppert

Anlage/n:
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-01090-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Parksituation im Bereich Buchfinkweg zwischen Wasserturm und 
Baugebiet Steinberg
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
29.12.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (zur Kenntnis) 12.01.2016 Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates:

Der Stadtbezirksrat beschließt, dass die Parkberechtigung im Bereich Buchfinkweg zwischen 
Wasserturm und Baugebiet Steinberg von der Südseite auf die Nordseite verlegt wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Angelegenheit ist bereits im Jahr 2011 aufgrund einer Beschwerde untersucht worden. 
Die damalige Überprüfung ergab, dass sich die bestehende Verkehrsregelung (Parken auf 
der Südseite) bewährt hat. Auf der Nordseite befinden sich viele Zufahrten zu Garagenhöfen. 
Aus Erfahrung in anderen Gebieten mit vergleichbarer baulicher Situation ist bekannt, dass 
in diesen Fällen die Einfahrten oftmals nicht in ausreichender Breite freigehalten werden und 
dadurch Behinderungen für den zu- und abfahrenden Verkehr entstehen. Zur Vermeidung 
dieser Schwierigkeiten hat die Verwaltung entschieden, das eingeschränkte Haltverbot auf 
der Nordseite beizubehalten. Im Vergleich zu 2011 ist in dem in Rede stehenden Abschnitt 
lediglich eine Fahrtrichtung für Linienbusse hinzugekommen, die bauliche Situation hat sich 
hingegen nicht geändert. Die Verwaltung vertritt aus diesem Grund die Auffassung, die 
bestehende Parksituation beizubehalten.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Absende r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 223 15-01385
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Verkehrsführung Donaustraße - An der Rothenburg, Richtung 
Broitzem
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
29.12.2015

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (zur Beantwortung) 12.01.2016 Ö

Sachverhalt:

Der Stadtbezirksrat 223 – Broitzem fragt an, warum der Stadtbezirksrat Broitzem nicht in die 
Entscheidung der Verkehrsführung Donaustraße – An der Rothenburg, Richtung Broitzem, 
mit eingebunden wurde, obwohl dies einen entscheidenden Einfluss auch für die Bewohner 
Broitzems hat.

Begründung:

Die jetzige Verkehrsführung führt zu einer Situation, welche für die Anwohner des 
Stadtbezirks Broitzem sehr unbefriedigend ist. Die Veränderung führt zu einer Halbierung 
des Verkehrsflusses in Richtung Broitzem und der Zufahrt zur „A 39“, obwohl dies dem 
größten Teil des Verkehrsflusses entspricht. Sehr wenigen Rechtsabbiegern wird hier ein 
guter Verkehrsfluss ermöglicht und dem Hauptverkehr werden in den Stoßzeiten starke 
Behinderungen zugemutet. Dies kann auch aus Umweltgründen nicht Sinn der Sache sein.

Anzumerken ist auch, dass die Änderung zu schwerwiegenden Verkehrssituationen geführt 
hat, da die Hinweisbeschilderung zu der neuen Situation ungenügend ist.

gez.
Gebert
Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-01301
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Verkauf des unbebauten städtischen Grundstücks Martha-Fuchs-
Straße/Ecke Tilla-von-Praun-Straße
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
18.12.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (Anhörung) 12.01.2016 Ö
Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 21.01.2016 Ö

Beschluss:
„Dem Verkauf des städtischen Grundstücks Martha-Fuchs-Straße/Ecke Tilla-von-Praun-
Straße an den Höchstbietenden wird zugestimmt.

Für den Fall, dass der Verkauf nicht zustande kommen sollte, wird die Verwaltung 
ermächtigt, das Grundstück an einen der Bewerber, dessen Angebot bis zum 
Bewerbungsschluss eingegangen ist, nach Höchstgebot zu verkaufen.“

Sachverhalt:
Die Stadt ist Eigentümerin des unbebauten 727 m² großen Grundstücks Martha-Fuchs-
Straße / Ecke Tilla-von-Praun-Straße (Flurstück 808, Flur 2, Gemarkung Broitzem, siehe 
anliegenden Lageplan).

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan BM 31 setzt für das Grundstück 
Gemeinschaftsstellplätze fest. Ein Bedarf für die Umsetzung dieser Planung war bisher und 
ist nach Einschätzung der Verwaltung auch zukünftig nicht gegeben, weil die erforderlichen 
Stellplätze für die umliegenden Bauvorhaben schon auf den jeweiligen Baugrundstücken 
nachgewiesen werden konnten.

Eine Einbeziehung des Grundstücks in den angrenzenden Spielplatz ist denkbar, aber nicht 
dringend erforderlich, da dieser ausreichend dimensioniert und mit Spieleinrichtungen gut 
ausgestattet ist. Im näheren Umfeld stehen weitere Spielflächen für Kinder und Jugendliche 
zur Verfügung. Der Bedarf an öffentlicher Spielfläche ist in diesem Spielplatzbereich gedeckt.

Die Verwaltung favorisiert den Verkauf der Fläche zur Wohnbebauung. Nach einem 
vorliegenden Bauvorbescheid kann für eine Baumaßnahme (Einfamilienhaus, Doppelhaus 
oder Mehrfamilienhaus mit bis zu vier Wohneinheiten) auf Antrag eine Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes erteilt werden.

Das Grundstück wurde dementsprechend freibleibend gegen Höchstgebot öffentlich zum 
Verkauf ausgeschrieben. Das Mindestgebot betrug 120.000 €. Bis zum Bewerbungsschluss 
am 14. November 2015 sind 30 Kaufangebote eingegangen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Verkauf des Grundstücks an den Höchstbietenden zu 
beschließen. Sollte ein Verkauf nicht zustande kommen, sollte die Verwaltung ermächtigt 
werden, an den jeweils darauffolgenden Höchstbietenden zu veräußern.

Geiger
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Anlage/n:
Lageplan
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